
   

 

Informationen zur Abgabe Ihrer Vergnügungssteueranmeldung für Spielautomaten 
 
 
Jede Vergnügungssteuer-Anmeldung besteht aus zwei Teilen 
- die Anmeldung, die die Daten des Aufstellers enthält – Unterschrift nicht vergessen! 
- eine oder mehrere Anlagen, in der die Höhe der zu zahlenden Steuer errechnet wird 

Beide Formulare finden Sie auf der Homepage der Stadt Alzey www.alzey.de  
 
Beim Ausfüllen der „Anlage Spielautomaten“ gilt es folgendes zu beachten: 
 
 Voraussetzung für die Nutzung des Formulars ist eine Office Version 2007 oder neuer 

 Jede „Anlage“ bietet Platz für 15 Spielgeräte ohne und 50 Geräte mit Gewinnmöglichkeit; 
sollte Ihnen der Platz nicht ausreichen, erstellen Sie einfach eine weitere Anlage.  

 Der Aufstellungsort ist der Ort, an dem die Geräte in Betrieb sind, nicht zwingend die 
Anschrift des Automatenaufstellers 

 Die Auswahl von Schank-/Speisewirtschaft oder Spielhalle/Internetcafé hat Auswirkungen 
auf die Mindest-Steuerhöhe und die Steuer für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 

 Da die Geräte ohne Gewinnmöglichkeit pauschal besteuert werden, reicht hier die Eingabe 
der Bezeichnung sowie die Anzahl der Monate, die das Gerät in diesem Quartal aufgestellt 
war bereits aus – der Steuerbetrag wird automatisch ermittelt 

 

 Bei der Eingabe der Geräte mit Gewinnmöglichkeit ist zunächst die Automatenbezeichnung 
bzw. Kenn-Nr. einzugeben, anschließend werden die Einspielergebnisse gemäß unserer 
Vergnügungssteuer-Satzung angegeben. Die Berechnung des daraus resultierenden 
Steuerbetrages erfolgt wiederum automatisch. 

o Positives Einspielergebnis:  Einspielergebnis X Steuersatz  
(aktuell: 20 v. H.) 

o Negatives Einspielergebnis:  Mindest-Steuerbetrag gem. Satzung  
(aktuell: 20,-- / 40, -- €) 

o Kein Einspielergebnis (Null):  Mindest-Steuerbetrag gem. Satzung  
(aktuell: 20,-- / 40, -- €) 

o Automat war nicht in Betrieb:  es fällt keine Steuer an 
Feld bleibt leer 
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